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Neuregelung - Steuersätze Beherbergung - Teil 2 

 
Grundsätzlich muss die Rechnung des Übernachtungsbetriebs u. a. das nach Steuersätzen und ein-
zelnen Steuerbefreiungen aufgeschlüsselte Entgelt, den anzuwendenden Steuersatz sowie den auf 
das Entgelt entfallenden Steuerbetrag enthalten. 
 
Das BMF lässt es zu, wenn folgende Leistungen in einem Sammelposten zusammengefasst werden 
und als „Business-Package“ oder „Servicepauschale“ ausgewiesen werden: 
 
• Abgabe eines Frühstücks 
• Nutzung von Kommunikationsnetzen 
• Reinigung und Bügeln von Kleidung, Schuhputzservice 
• Transport Bahnhof/Airport und Unterkunft 
• Transport von Gepäck außerhalb des Beherbergungsbetriebs 
• Überlassung von Fitnessgeräten 
• Überlassung von Parkplätzen 
 
Es ist auch möglich, den auf diese Leistungen (Servicepauschale) entfallenden Teil mit 20 % des 
Gesamtpreises anzusetzen. 
 
Beispiel: 
 

Gesamtpreis 100,00 Euro 
Darin enthalten: Übernachtung 74,77 Euro 
USt. 7 % auf Übernachtung 5,23 Euro 
Preis Übernachtung 80,00 Euro 
Servicepauschale 16,81 Euro 
USt. 19 % auf Servicepaket 3,19 Euro 
Preis Servicepauschale 20,00 Euro 

 
 


